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UN-Konvention stärkt Rechte 
psychisch Kranker

Im November 2008 hat der Bundestag
das Gesetz zum Inkraft-Treten der UN-
Konvention zu den Rechten behinder-

ter Menschen verabschiedet. Die UN-
Konvention formuliert nicht nur An-
sprüche auf Selbstbestimmung und
gleichberechtigte gesellschaftliche Teil-
habe, sie benennt auch die politischen
»Hebel« für deren Umsetzung. 

Aufgrund der Tragweite der UN-Kon-
vention hat sich die Redaktion entschie-
den, in dieser Ausgabe ausführlicher über
die Inhalte und die Bedeutung zu infor-
mieren. Im Folgenden finden sie Auszüge
aus der UN-Konvention und aus ausge-

wählten Stellungnahmen, die für die
Ausschussanhörung eingereicht wurden.
In den Stellungnahmen sind viele zum
Teil auch unterschiedliche Interpretatio-
nen, Ansatzpunkte und Anregungen für
den Handlungsbedarf für die nächsten
Jahre zu finden. Wie sich die UN-Kon-
vention auf die Rechte von Menschen
mit psychischen Beeinträchtigungen tat-
sächlich positiv auswirken wird, darüber
werden wir hoffentlich in den nächsten
Jahren noch öfter berichten können.

Schon jetzt möchten wir auf die im ers-
ten Quartal stattfindenden Arbeitsforen
der Behindertenbeaufragten der Bundes-
regierung hinweisen. In diesen Foren sol-
len die Positionen der Fach- und Selbst-
hilfeverbände zusammengetragen und
der nicht einfache Versuch unternom-
men werden, gemeinsame Empfehlun-
gen für Handlungsstrategien zu erstellen.

len Autonomie, einschließlich der Frei-
heit, eigene Entscheidungen zu treffen,
sowie seiner Unabhängigkeit;

b) die Nichtdiskriminierung;
c) die volle und wirksame Teilhabe an

der Gesellschaft und Einbeziehung in die
Gesellschaft;

d) die Achtung vor der Unterschied-
lichkeit von Menschen mit Behinderun-
gen und die Akzeptanz dieser Menschen
als Teil der menschlichen Vielfalt und der
Menschheit;

e) die Chancengleichheit;
f) die Zugänglichkeit;
g) die Gleichberechtigung von Mann

und Frau;
h) die Achtung vor den sich entwi-

ckelnden Fähigkeiten von Kindern mit
Behinderungen und die Achtung ihres
Rechts auf Wahrung ihrer Identität.

Artikel 4 Allgemeine Verpflichtungen
(1) Die Vertragsstaaten verpflichten

sich, die volle Verwirklichung aller Men-
schenrechte und Grundfreiheiten für alle
Menschen mit Behinderungen ohne jede
Diskriminierung aufgrund von Behinde-
rung zu gewährleisten und zu fördern. Zu
diesem Zweck verpflichten sich die Ver-
tragsstaaten,

a) alle geeigneten Gesetzgebungs-, Ver-
waltungs- und sonstigen Maßnahmen zur

Umsetzung der in diesem Übereinkom-
men anerkannten Rechte zu treffen;

b) alle geeigneten Maßnahmen ein-
schließlich gesetzgeberischer Maßnah-
men zur Änderung oder Aufhebung be-
stehender Gesetze, Verordnungen, Ge-
pflogenheiten und Praktiken zu treffen,
die eine Diskriminierung von Menschen
mit Behinderungen darstellen;

c) den Schutz und die Förderung der
Menschenrechte von Menschen mit

Behinderungen in allen politischen
Konzepten und allen Programmen zu be-
rücksichtigen …

Artikel 5 Gleichberechtigung und
Nicht-diskriminierung

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen,
dass alle Menschen vor dem Gesetz
gleich sind, vom Gesetz gleich zu be-
handeln sind und ohne Diskriminie-
rung Anspruch auf gleichen Schutz
durch das Gesetz und gleiche Vorteile
durch das Gesetz haben.

(2) Die Vertragsstaaten verbieten jede
Diskriminierung aufgrund von Behin-
derung und garantieren Menschen mit
Behinderungen gleichen und wirksa-
men rechtlichen Schutz vor Diskrimi-
nierung, gleichviel aus welchen Grün-
den. ...

Das Programm für die verschiedenen Ar-
beitsforen finden Sie auf der Internetseite
der Behindertenbeauftragten (www.be-
hindertenbeauftragte.de) und der APK
(www.apk-ev.de), es kann aber auch per 
E-Mail oder postalisch  bei der Geschäfts-
stelle der APK angefordert werden (Op-
pelnerstr. 130, 53119 Bonn, E-Mail: apk-
bonn@netcologne.de).

Auszüge aus dem Übereinkommen über 
die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen

Zwischen Deutschland, Liechtenstein,
Österreich und der Schweiz abgestimmte
Übersetzung

Artikel 1 Zweck
Zweck dieses Übereinkommens ist es,

den vollen und gleichberechtigten Ge-
nuss aller Menschenrechte und Grund-
freiheiten durch alle Menschen mit Be-
hinderungen zu fördern, zu schützen
und zu gewährleisten und die Achtung
der ihnen innewohnenden Würde zu för-
dern.

Zu den Menschen mit Behinderungen
zählen Menschen, die langfristige körper-
liche, seelische, geistige oder Sinnesbe-
einträchtigungen haben, welche sie in
Wechselwirkung mit verschiedenen Bar-
rieren an der vollen, wirksamen und
gleichberechtigten Teilhabe an der Ge-
sellschaft hindern können.

Artikel 2 Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Übereinkommens …

bedeutet »Diskriminierung aufgrund von
Behinderung« jede Unterscheidung, Aus-
schließung oder Beschränkung aufgrund
von Behinderung, die zum Ziel oder zur
Folge hat, dass das auf die Gleichberech-
tigung mit anderen gegründete Anerken-
nen, Genießen oder Ausüben aller Men-
schenrechte und Grundfreiheiten im po-
litischen, wirtschaftlichen, sozialen, kul-
turellen, bürgerlichen oder jedem
anderen Bereich beeinträchtigt oder ver-
eitelt wird. Sie umfasst alle Formen der
Diskriminierung, einschließlich der Ver-
sagung angemessener Vorkehrungen ...

Artikel 3 Allgemeine Grundsätze
Die Grundsätze dieses Übereinkom-

mens sind:
a) die Achtung der dem Menschen in-

newohnenden Würde, seiner individuel-



durch Menschen mit Behinderungen zu
gewährleisten.

Artikel 11 Gefahrensituationen und
humanitäre Notlagen

Die Vertragsstaaten ergreifen im Ein-
klang mit ihren Verpflichtungen nach
dem Völkerrecht, einschließlich des
humanitären Völkerrechts und der in-
ternationalen Menschenrechtsnormen,
alle erforderlichen Maßnahmen, um in
Gefahrensituationen, einschließlich be-
waffneter Konflikte, humanitärer Notla-
gen und Naturkatastrophen, den Schutz
und die Sicherheit von Menschen mit
Behinderungen zu gewährleisten.

Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor
dem Recht

(1) Die Vertragsstaaten bekräftigen,
dass Menschen mit Behinderungen das
Recht haben, überall als Rechtssubjekt
anerkannt zu werden.

(2) Die Vertragsstaaten anerkennen,
dass Menschen mit Behinderungen in
allen Lebensbereichen gleichberechtigt
mit anderen Rechts- und Handlungsfä-
higkeit genießen.

(3) Die Vertragsstaaten treffen geeig-
nete Maßnahmen, um Menschen mit
Behinderungen Zugang zu der Unter-
stützung zu verschaffen, die sie bei der
Ausübung ihrer Rechts- und Handlungs-
fähigkeit gegebenenfalls benötigen.

Artikel 13 Zugang zur Justiz
(1) Die Vertragsstaaten gewährleisten

Menschen mit Behinderungen gleich-
berechtigt mit anderen wirksamen 
Zugang zur Justiz, unter anderem durch
verfahrensbezogene und altersgemäße
Vorkehrungen, um ihre wirksame 
unmittelbare und mittelbare Teilnahme,
einschließlich als Zeugen und Zeugin-
nen, an allen Gerichtsverfahren, auch in
der Ermittlungsphase und in anderen
Vorverfahrensphasen, zu erleichtern.

Artikel 14 Freiheit und Sicherheit der
Person

(1) Die Vertragsstaaten gewährleisten,
a) dass Menschen mit Behinderungen

gleichberechtigt mit anderen das Recht
auf persönliche Freiheit und Sicherheit
genießen;

b) dass Menschen mit Behinderungen
gleichberechtigt mit anderen die 
Freiheit nicht rechtswidrig oder willkür-
lich entzogen wird, dass jede Freiheits-
entziehung im Einklang mit dem 
Gesetz erfolgt und dass das Vorliegen
einer Behinderung in keinem Fall eine
Freiheitsentziehung rechtfertigt. ...
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Artikel 6 Frauen mit Behinderungen
(1) Die Vertragsstaaten anerkennen,

dass Frauen und Mädchen mit Behinde-
rungen mehrfacher Diskriminierung aus-
gesetzt sind, und ergreifen in dieser Hin-
sicht Maßnahmen, um zu gewährleisten,
dass sie alle Menschenrechte und Grund-
freiheiten voll und gleichberechtigt genie-
ßen können...

Artikel 7 Kinder mit Behinderungen
(1) Die Vertragsstaaten treffen alle erfor-

derlichen Maßnahmen, um zu gewährleis-
ten, dass Kinder mit Behinderungen
gleichberechtigt mit anderen Kindern alle
Menschenrechte und Grundfreiheiten ge-
nießen können.

(2) Bei allen Maßnahmen, die Kinder mit
Behinderungen betreffen, ist das Wohl des
Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig
zu berücksichtigen ist. ...

Artikel 8 Bewusstseinsbildung
(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich,

sofortige, wirksame und geeignete Maß-
nahmen zu ergreifen, um

a) in der gesamten Gesellschaft, ein-
schließlich auf der Ebene der Familien, das
Bewusstsein für Menschen mit Behinde-
rungen zu schärfen und die Achtung ihrer
Rechte und ihrer Würde zu fördern;

b) Klischees, Vorurteile und schädliche
Praktiken gegenüber Menschen mit Behin-
derungen, einschließlich aufgrund des Ge-
schlechts oder des Alters, in allen Lebens-
bereichen zu bekämpfen;

c) das Bewusstsein für die Fähigkeiten
und den Beitrag von Menschen mit Behin-
derungen zu fördern. ...

Artikel 9 Zugänglichkeit
(1) Um Menschen mit Behinderungen

eine unabhängige Lebensführung und die
volle Teilhabe in allen Lebensbereichen zu
ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten
geeignete Maßnahmen mit dem Ziel, für
Menschen mit Behinderungen den gleich-
berechtigten Zugang zur physischen Um-
welt, zu Transportmitteln, Information
und Kommunikation, einschließlich In-
formations- und Kommunikationstechno-
logien und -systemen, sowie zu anderen
Einrichtungen und Diensten, die der Öf-
fentlichkeit in städtischen und ländlichen
Gebieten offenstehen oder für sie bereitge-
stellt werden, zu gewährleisten.

Artikel 10 Recht auf Leben
Die Vertragsstaaten bekräftigen, dass je-

der Mensch ein angeborenes Recht auf Le-
ben hat, und treffen alle erforderlichen
Maßnahmen, um den wirksamen und
gleichberechtigten Genuss dieses Rechts

Artikel 15 Freiheit von Folter oder grau-
samer, unmenschlicher oder erniedrigen-
der Behandlung oder Strafe

(1) Niemand darf der Folter oder grau-
samer, unmenschlicher oder erniedrigen-
der Behandlung oder Strafe unterworfen
werden. Insbesondere darf niemand oh-
ne seine freiwillige Zustimmung medizi-
nischen oder wissenschaftlichen Versu-
chen unterworfen werden.

(2) Die Vertragsstaaten treffen alle wirk-
samen gesetzgeberischen, verwaltungs-
mäßigen, gerichtlichen oder sonstigen
Maßnahmen, um auf der Grundlage der
Gleichberechtigung zu verhindern, dass
Menschen mit Behinderungen der Folter
oder grausamer, unmenschlicher oder er-
niedrigender Behandlung oder Strafe un-
terworfen werden.

Artikel 16 Freiheit von Ausbeutung, 
Gewalt und Missbrauch

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeig-
neten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial-,
Bildungs- und sonstigen Maßnahmen, um
Menschen mit Behinderungen sowohl in-
nerhalb als auch außerhalb der Wohnung
vor jeder Form von Ausbeutung, Gewalt
und Missbrauch, einschließlich ihrer ge-
schlechtsspezifischen Aspekte, zu schüt-
zen.

(2) Die Vertragsstaaten treffen außerdem
alle geeigneten Maßnahmen, um jede
Form von Ausbeutung, Gewalt und Miss-
brauch zu verhindern, indem sie unter an-
derem geeignete Formen von das Ge-
schlecht und das Alter berücksichtigender
Hilfe und Unterstützung für Menschen
mit Behinderungen und ihre Familien und
Betreuungspersonen gewährleisten ...

Artikel 17 Schutz der Unversehrtheit
der Person

Jeder Mensch mit Behinderungen hat
gleichberechtigt mit anderen das Recht
auf Achtung seiner körperlichen und see-
lischen Unversehrtheit ...

Artikel 18 Freizügigkeit und Staatsan-
gehörigkeit

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das
gleiche Recht von Menschen mit Behin-
derungen auf Freizügigkeit, auf freie
Wahl ihres Aufenthaltsorts und auf eine
Staatsangehörigkeit, indem sie unter an-
derem gewährleisten, dass a) Menschen
mit Behinderungen das Recht haben, ei-
ne Staatsangehörigkeit zu erwerben und 
ihre Staatsangehörigkeit zu wechseln,
und dass ihnen diese nicht willkürlich
oder aufgrund von Behinderung entzo-
gen wird; ...



Artikel 20 Persönliche Mobilität
Die Vertragsstaaten treffen wirksame

Maßnahmen, um für Menschen mit Be-
hinderungen persönliche Mobilität mit
größtmöglicher Unabhängigkeit sicherzu-
stellen...

Artikel 21 Recht der freien Meinungs-
äußerung, Meinungsfreiheit und Zugang
zu Informationen

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigne-
ten Maßnahmen, um zu gewährleisten,
dass Menschen mit Behinderungen das
Recht auf freie Meinungsäußerung und
Meinungsfreiheit, einschließlich der Frei-
heit, Informationen und Gedankengut
sich zu beschaffen, zu empfangen und
weiterzugeben, gleichberechtigt mit ande-
ren und durch alle von ihnen gewählten
Formen der Kommunikation im Sinne des
Artikels 2 ausüben können...

Artikel 22 Achtung der Privatsphäre
(1) Menschen mit Behinderungen dür-

fen unabhängig von ihrem Aufenthaltsort
oder der Wohnform, in der sie leben, kei-
nen willkürlichen oder rechtswidrigen
Eingriffen in ihr Privatleben, ihre Familie,
ihre Wohnung oder ihren Schriftverkehr
oder andere Arten der Kommunikation
oder rechtswidrigen Beeinträchtigungen
ausgesetzt werden. Menschen mit Behin-
derungen haben Anspruch auf rechtli-
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chen Schutz gegen solche Eingriffe oder
Beeinträchtigungen ...

Artikel 23 Achtung der Wohnung und
der Familie

(1) Die Vertragsstaaten treffen wirksame
und geeignete Maßnahmen zur Beseiti-
gung der Diskriminierung von Menschen
mit Behinderungen auf der Grundlage der

Gleichberechtigung mit anderen in al-
len Fragen, die Ehe, Familie, Elternschaft
und Partnerschaften betreffen, ...

(2) Die Vertragsstaaten gewährleisten
die Rechte und Pflichten von Menschen
mit Behinderungen in Fragen der Vor-
mundschaft, Pflegschaft, Personen- und
Vermögenssorge, Adoption von Kindern
oder ähnlichen Rechtsinstituten, soweit
das innerstaatliche Recht solche kennt; in
allen Fällen ist das Wohl des Kindes aus-
schlaggebend ...

Artikel 24 Bildung
(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das

Recht von Menschen mit Behinderungen
auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskri-
minierung und auf der Grundlage der
Chancengleichheit zu verwirklichen, ge-
währleisten die Vertragsstaaten ein inte-
gratives Bildungssystem auf allen Ebenen
und lebenslanges Lernen ...

Artikel 25 Gesundheit
Die Vertragsstaaten anerkennen das

Recht von Menschen mit Behinderungen
auf das erreichbare Höchstmaß an Ge-
sundheit ohne Diskriminierung aufgrund
von Behinderung … Insbesondere

a) stellen die Vertragsparteien Menschen
mit Behinderungen eine unentgeltliche
oder erschwingliche Gesundheitsversor-
gung in derselben Bandbreite, von dersel-
ben Qualität und auf demselben Standard
zur Verfügung wie anderen Menschen,

b) bieten die Vertragsstaaten die Ge-
sundheitsleistungen an, die von Men-
schen mit Behinderungen speziell wegen
ihrer Behinderungen benötigt werden, so-
weit angebracht, einschließlich Früher-
kennung und Frühintervention, sowie
Leistungen, durch die, auch bei Kindern
und älteren Menschen, weitere Behinde-
rungen möglichst gering gehalten oder
vermieden werden sollen;

c) bieten die Vertragsstaaten diese 
Gesundheitsleistungen so gemeindenah
wie möglich an, auch in ländlichen 
Gebieten;

e) verbieten die Vertragsstaaten die Dis-
kriminierung von Menschen mit Behin-
derungen in der Krankenversicherung
und in der Lebensversicherung, soweit ei-
ne solche Versicherung nach innerstaatli-

Artikel 19 Unabhängige Lebensfüh-
rung und Einbeziehung in die Gemein-
schaft

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkom-
mens anerkennen das gleiche Recht aller
Menschen mit Behinderungen, mit glei-
chen Wahlmöglichkeiten wie andere Men-
schen in der Gemeinschaft zu leben, …, in-
dem sie unter anderem gewährleisten, dass 

a) Menschen mit Behinderungen
gleichberechtigt die Möglichkeit haben,
ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu
entscheiden, wo und mit wem sie leben,
und nicht verpflichtet sind, in besonde-
ren Wohnformen zu leben; 

b) Menschen mit Behinderungen Zu-
gang zu einer Reihe von gemeindenahen
Unterstützungsdiensten zu Hause und in
Einrichtungen sowie zu sonstigen ge-
meindenahen Unterstützungsdiensten
haben, einschließlich der persönlichen
Assistenz, die zur Unterstützung des Le-
bens in der Gemeinschaft und der Einbe-
ziehung in die Gemeinschaft sowie zur
Verhinderung von Isolation und Abson-
derung von der Gemeinschaft notwendig
ist; 

c) gemeindenahe Dienstleistungen und
Einrichtungen für die Allgemeinheit
Menschen mit Behinderungen auf der
Grundlage der Gleichberechtigung zur
Verfügung stehen und ihren Bedürfnissen
Rechnung tragen.



Artikel 34 Ausschuss für die Rechte von
Menschen mit Behinderungen

(1) Es wird ein Ausschuss für die Rechte
von Menschen mit Behinderungen ... ein-
gesetzt, ...

Artikel 35 Berichte der Vertragsstaaten
(1) Jeder Vertragsstaat legt dem Aus-

schuss über den Generalsekretär der Ver-
einten Nationen innerhalb von zwei Jah-
ren nach Inkrafttreten dieses Überein-
kommens für den betreffenden Vertrags-
staat einen umfassenden Bericht über die
Maßnahmen, die er zur Erfüllung seiner
Verpflichtungen aus dem Übereinkom-
men getroffen hat, und über die dabei

erzielten Fortschritte vor. ...
(5) In den Berichten kann auf Faktoren

und Schwierigkeiten hingewiesen werden,
die das Ausmaß der Erfüllung der Ver-
pflichtungen aus diesem Übereinkommen
beeinflussen ...

Artikel 36 Prüfung der Berichte
(1) Der Ausschuss prüft jeden Bericht; er

kann ihn mit den ihm geeignet erschei-
nenden Vorschlägen und allgemeinen
Empfehlungen versehen und leitet diese
dem betreffenden Vertragsstaat zu. …

Artikel 39 Bericht des Ausschusses
Der Ausschuss berichtet der Generalver-

sammlung und dem Wirtschafts- und So-
zialrat alle zwei Jahre über seine Tätigkeit
und kann aufgrund der Prüfung der von
den Vertragsstaaten eingegangenen Be-
richte und Auskünfte Vorschläge machen
und allgemeine Empfehlungen abgeben.
Diese werden zusammen mit etwaigen
Stellungnahmen der Vertragsstaaten in
den Ausschussbericht aufgenommen ...

Artikel 40 Konferenz der Vertragsstaaten
(1) Die Vertragsstaaten treten regelmä-

ßig in einer Konferenz der Vertragsstaaten
zusammen, um jede Angelegenheit im Zu-
sammenhang mit der Durchführung die-
ses Übereinkommens zu behandeln.

(2) Die Konferenz der Vertragsstaaten
wird vom Generalsekretär der Vereinten
Nationen spätestens sechs Monate nach
Inkrafttreten dieses Übereinkommens ein-
berufen. Die folgenden Treffen werden
vom Generalsekretär alle zwei Jahre oder
auf Beschluss der Konferenz der Vertrags-
staaten einberufen. ❚ ❚ ❚

Den vollständigen Text der UN-Konvention finden
Sie im Internet unter:
http://psychiatrie.de/data/downloads/6a/00/00/STN_
UNKonvention_18072008_.pdf.
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Artikel 29 Teilhabe am politischen und
öffentlichen Leben

Die Vertragsstaaten garantieren Menschen
mit Behinderungen die politischen Rechte so-
wie die Möglichkeit, diese gleichberechtigt mit
anderen zu genießen, und verpflichten sich,

a) sicherzustellen, dass Menschen mit Be-
hinderungen gleichberechtigt mit anderen
wirksam und umfassend am politischen
und öffentlichen Leben teilhaben können,
sei es unmittelbar oder durch frei gewählte
Vertreter oder Vertreterinnen, was auch das
Recht und die Möglichkeit einschließt, zu
wählen und gewählt zu werden ...

Artikel 30 Teilhabe am kulturellen Leben
sowie an Erholung, Freizeit und Sport

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das
Recht von Menschen mit Behinderungen,
gleichberechtigt mit anderen am kulturel-
len Leben teilzunehmen, und treffen alle
geeigneten Maßnahmen, um sicherzustel-
len, dass Menschen mit Behinderungen

a) Zugang zu kulturellem Material in zu-
gänglichen Formaten haben;

b) Zugang zu Fernsehprogrammen, Fil-
men, Theatervorstellungen und anderen
kulturellen Aktivitäten in zugänglichen
Formaten haben;

c) Zugang zu Orten kultureller Darbie-
tungen oder Dienstleistungen, wie Thea-
tern, Museen, Kinos, Bibliotheken und
Tourismusdiensten, sowie, so weit wie
möglich, zu Denkmälern und Stätten von
nationaler kultureller Bedeutung haben ...

Artikel 31 Statistik und Datensammlung
(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich

zur Sammlung geeigneter Informationen,
einschließlich statistischer Angaben und
Forschungsdaten, die ihnen ermöglichen,
politische Konzepte zur Durchführung
dieses Übereinkommens auszuarbeiten
und umzusetzen. ...

Artikel 33 Innerstaatliche Durchfüh-
rung und Überwachung

(1) Die Vertragsstaaten bestimmen nach
Maßgabe ihrer staatlichen Organisation
eine oder mehrere staatliche Anlaufstellen
für Angelegenheiten im Zusammenhang
mit der Durchführung dieses Überein-
kommens und prüfen sorgfältig die Schaf-
fung oder Bestimmung eines staatlichen
Koordinierungsmechanismus, der die
Durchführung der entsprechenden Maß-
nahmen in verschiedenen Bereichen und
auf verschiedenen Ebenen erleichtern soll. 

(3) Die Zivilgesellschaft, insbesondere
Menschen mit Behinderungen und die sie
vertretenden Organisationen, wird in den
Überwachungsprozess einbezogen und
nimmt in vollem Umfang daran teil.

chem Recht zulässig ist; solche Versiche-
rungen sind zu fairen und angemessenen
Bedingungen anzubieten; ...

Artikel 26 Habilitation und Rehabilitation
(1) Die Vertragsstaaten treffen wirksame

und geeignete Maßnahmen, einschließ-
lich durch die Unterstützung durch ande-
re Menschen mit Behinderungen, um
Menschen mit Behinderungen in die La-
ge zu versetzen, ein Höchstmaß an Unab-
hängigkeit, umfassende körperliche, geis-
tige, soziale und berufliche Fähigkeiten
sowie die volle Einbeziehung in alle As-
pekte des Lebens und die volle Teilhabe
an allen Aspekten des Lebens zu erreichen
und zu bewahren. Zu diesem Zweck orga-
nisieren, stärken und erweitern die Ver-
tragsstaaten umfassende Habilitations-
und Rehabilitationsdienste und -pro-
gramme, insbesondere auf dem Gebiet
der Gesundheit, der Beschäftigung, der
Bildung und der Sozialdienste ...

Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung
(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das

gleiche Recht von Menschen mit Behin-
derungen auf Arbeit; dies beinhaltet das
Recht auf die Möglichkeit, den Lebensun-
terhalt durch Arbeit zu verdienen, die in
einem offenen, integrativen und für Men-
schen mit Behinderungen zugänglichen
Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei ge-
wählt oder angenommen wird. Die Ver-
tragsstaaten sichern und fördern die Ver-
wirklichung des Rechts auf Arbeit, ein-
schließlich für Menschen, die während
der Beschäftigung eine Behinderung er-
werben, durch geeignete Schritte, ein-
schließlich des Erlasses von Rechtsvor-
schriften ...

Artikel 28 Angemessener Lebensstan-
dard und sozialer Schutz

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das
Recht von Menschen mit Behinderungen
auf einen angemessenen Lebensstandard
für sich selbst und ihre Familien, ein-
schließlich angemessener Ernährung, Be-
kleidung und Wohnung, sowie auf eine
stetige Verbesserung der Lebensbedingun-
gen und unternehmen geeignete Schritte
zum Schutz und zur Förderung der Ver-
wirklichung dieses Rechts ohne Diskrimi-
nierung aufgrund von Behinderung.

(2) Die Vertragsstaaten anerkennen das
Recht von Menschen mit Behinderungen
auf sozialen Schutz und den Genuss die-
ses Rechts ohne Diskriminierung auf-
grund von Behinderung und unterneh-
men geeignete Schritte zum Schutz und
zur Förderung der Verwirklichung dieses
Rechts, einschließlich Maßnahmen...


